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Die rechte Spalte enthält eine Liste der Urteile, auf die sich die Berichte im Walliser 
Boten bezieht. Sie lassen sich anhand des Aktenzeichens (z.B. 2C_843/2017) sehr 
einfach finden (über google oder die Website des Bundesgerichts: www.bger.admin). 
Für Leukerbad besonders bedeutsam ist die folgende Urteilspassage:

(zit. nach dem Urteil 2C_843/2017, Erwägung 4.4.2).

Hier sagt das Bundesgericht klipp und klar, was es von der Gemeinde Leukerbad bis 
Ende 2019 erwartet: die Ergänzung des statistischen Materials und den 
verfassungskonformen Nachweis  der durchschnittlichen Belegung, die sie der 
Bemessung der Pauschale zugrunde legen will.
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